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Messung und Beurteilung von Ultraschall -
geräuschen am Arbeitsplatz 
Jürgen H. Maue, Sankt Augustin 

M
it der Richtlinie VDI 3766 [1] 
wurde nun der zweite Entwurf 

einer Richtlinie fertiggestellt, die die 
Durchführung entsprechender Messun-
gen an Arbeitsplätzen und deren Beurtei-
lung sowie geeignete Lärmminderungs-
maßnahmen beschreibt. Da die Meinun-
gen bezüglich der Beurteilung von Ultra-
schallgeräuschen und der dabei anzuset-
zenden Grenzwerte stark divergierten, 
hat die Erarbeitung dieser Richtlinie 
mehr als elf Jahre gedauert. Der neue Ent-
wurf der Richtlinie VDI 3766 wird hier 
kurz vorgestellt, wobei insbesondere auf 
die Messgerätetechnik und die zu bestim-
menden Kennwerte eingegangen wird. 

Darüber hinaus werden Empfehlungen 
zur Beurteilung der gewonnenen Ergeb-
nisse gegeben. 

 Vorkommen von Ultraschall 
Um einen Überblick über die verschie-

denen industriellen Einsatzbereiche von 
Ultraschall zu geben, werden in der 
Richtlinie VDI 3766 [1] entsprechende 
Anwendungen zusammen mit den je-
weils üblichen Arbeitsfrequenzen in 
Form der Tabelle 1 aufgelistet. Die relativ 
häufig eingesetzten Verfahren der Ultra-
schallreinigung und des Ultraschall-
schweißens werden ausführlich be-
schrieben. Zur Veranschaulichung der 

dabei entstehenden Geräusche finden 
sich im Anhang der VDI-Richtlinie Bei-
spiele mit den entsprechenden Schmal-
band- und Terzbandspektren. 

Da beim Schweißen mit Ultraschall 
vielfach besonders hohe Schalldruck-
pegel mit bedeutenden Anteilen im Hör-
frequenzbereich entstehen, sei dieses Ver-
fahren hier kurz erläutert. Das Ultra-
schallschweißen ermöglicht eine Verbin-
dung von thermoplastischen Kunststoff-
teilen, wobei auch Metallteile in den 
Kunststoff eingebettet werden können. 
Zum Verschweißen der Teile werden sie 
über die Sonotrode zu Schwingungen an-
geregt (siehe Bild 1). Durch die Grenz -
flächenreibung an den Fügeflächen wird 
die eingebrachte Ultraschallenergie ab-
sorbiert, sodass sich der Kunststoff er-
wärmt und die Teile miteinander ver-
schmelzen. Der große Vorteil dieses Ver-
fahrens liegt in der gezielten schnellen 
Erwärmung der zu verbindenden Kon-
taktstellen, ohne das übrige Material 
 unnötig zu erwärmen und damit mög -
licherweise zu verformen. Aufgrund der 
räumlich begrenzten Erwärmung ist das 
Verfahren auch besonders energie -
effizient.  

Ultraschall-Schweißanlagen verursa-
chen stark schwankende Geräuschbelas-

Tabelle 1  Industrielle Ultraschallanwendungen und typische Frequenzbereiche   (nach VDI 3766). 

Ultraschall kommt heute in vielen Bereichen der indus-

triellen Produktion zur Anwendung, z. B. zum Reinigen, 

Schweißen, Bohren und Schneiden. Dabei entstehen 

an den zugehörigen Arbeitsplätzen i. d. R. tonale 

Geräuschbelastungen mit mehr oder weniger bedeu-

tenden Anteilen bei Ultraschallfrequenzen wie auch im 

Hörfrequenzbereich. Da handelsübliche Schallpegel-

messer nur für die Erfassung von Geräuschen im Hör-

schallbereich ausgelegt sind, sind diese Messgeräte 

nicht ohne Weiteres für die entsprechenden Messun-

gen an Ultraschallanlagen einzusetzen. Erfahrungs-

gemäß können sich dabei je nach Schallpegelmesser 

deutlich abweichende Messwerte ergeben.  

Industrielle Anwendungen Typische Frequenzbereiche

Reinigen 20 kHz bis 5 MHz

Schweißen 15 kHz bis 70 kHz

Aufbereitungs- und Verfahrenstechnik 20 kHz bis 400 kHz

Entgasung von Flüssigkeiten 20 kHz bis 100 kHz

Löten 20 kHz bis 100 kHz

Bohren und Schneiden 16 kHz bis 50 kHz

Abstandsmessungen in Luft
40 kHz bis 200 kHz

Füllstandsmessung (gasförmig und fl üssig)

Zerstörungsfreie Materialprüfung 30 kHz bis 100 kHz



tungen, wobei die höchsten Pegel jeweils 
zu Beginn des Schweißvorgangs beim 

ersten Kontakt der Sonotrode mit dem 
Werkstück entstehen.  

Bild 2 zeigt das Schmalbandspektrum 
einer Ultraschall-Schweißmaschine mit 
einer Arbeitsfrequenz von 20 kHz. Ergän-
zend dazu ist im Bild 3 das entspre-
chende Terzbandspektrum dargestellt. Es 
ist typisch für diese Ultraschallanlagen, 
dass sich der abgestrahlte Schall aus ein-
zelnen tonalen Anteilen zusammensetzt, 
die die Gesamtbelastung bestimmen kön-
nen. Neben der Schallabstrahlung bei der 
Arbeitsfrequenz ergeben sich i. d. R. auch 
bei der Hälfte oder einem Viertel der 
Arbeitsfrequenz sog. Subharmonische 
(Untertöne), die in den Hörfrequenz-
bereich fallen und den A-bewerteten 
Pegel bestimmen können. Oberhalb der 
Arbeitsfrequenz der Schweißmaschine 
entstehen jeweils höhere Harmonische. 

Messgeräte, Messgrößen und Kenn-
werte 

Die Eigenschaften von Schallpegel-
messern sind in der Messgerätenorm 
DIN EN 61672-1 [2] nur für Frequenzen 
bis zu 20 kHz beschrieben. Bild 4 zeigt 
die dort festgelegten Fehlergrenzen für 
Schallpegelmesser der Klasse 1 (rot) und 
2 (blau). Danach werden für Frequenzen 
oberhalb von 10 kHz relativ große Grenz-
abweichungen toleriert. Selbst für Schall-
pegelmesser der Genauigkeitsklasse 1 
sind z. B. bei 16 kHz negative Abwei-
chungen bis zu - 17,0 dB zulässig. Des-
halb können sich bei der Messung von 
Ultraschallgeräuschquellen oder sehr 
hochfrequenten Geräuschen je nach 
Schallpegelmesser durchaus um 10 bis 
20 dB abweichende Messwerte ergeben.  

Die in Bild 4 grün eingetragenen Kurven 
zeigen die in der VDI 3766 definierten Feh-
lergrenzen, die somit den Einsatz des 
Schallpegelmessers für höhere Frequenzen 
erweitern. Der Schallpegelmesser soll da-
mit eine Terzbandanalyse bis zum Terzband 
mit der Mittenfrequenz von 40 kHz ermög-
lichen, d. h. er muss den Frequenzbereich 
bis mindestens 50 kHz erfassen. Für die 
Mikrofone sind die Durchmesser von ein 
Viertel Zoll und ein Achtel Zoll vorgegeben, 
um diesen erweiterten Frequenzbereich ab-
zudecken und den Einfluss der Richtcha-
rakteristik des Mikrofons gering zu halten. 

Das Messgerät muss neben der A-Be-
wertung auch über die Frequenzbewer-
tung U nach DIN EN 61012 [3] verfügen, 
die die Frequenzen bis 10 kHz unver-
ändert durchlässt, um dann zu höheren 
Frequenzen relativ steil abzufallen 
(Dämpfung ca. 25 dB bei 20 kHz, ca. 
62 dB bei 40 kHz). Zur Beschreibung des 
Hörschalls ist der AU-bewertete Schall-
druckpegel zu erfassen, der sich aus der 

Bild 1 Ultraschall-Schweißmaschine. 

Bild 3  Terzbandspek-

trum einer Ultraschall-

Schweißmaschine. 

Bild 2  Schmalbandspek-

trum einer Ultraschall-

Schweißmaschine. 
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Kombination der A-Bewertung mit der 
U-Bewertung ergibt (in Reihe geschaltet) 
und somit den Ultraschallanteil weit-
gehend unterdrückt. Bild 5 zeigt die bis 
40 kHz berechnete A-Bewertung und die 
AU-Bewertung. Aufgrund der in der 
DIN EN 61672-1 [2] festgelegten relativ 
großen Toleranzen der A-Bewertung er-
füllt die in der VDI 3766 mit geringeren 
Toleranzen festgelegte AU-Bewertung 
noch die entsprechenden Vorgaben für 
die A-Bewertung.  

Als zusätzliche Messgröße und Kenn-
wert ist nach VDI 3766 der Z-bewertete 
Spitzenschalldruckpegel LZpeak zu be-
stimmen.  

Schließlich sollte das Messgerät 
auch eine Echtzeit-Terzbandanalyse 
ermög lichen, um damit die Belastungs-
situation genauer zu beschreiben. Op-
tional kann auch eine Schmalband-
Analyse durchgeführt werden, sodass 
sich vorhandene höhere Harmonische 
oder Subharmonische genau erkennen 
lassen.  

Zur Beurteilung einer Belastungssitua-
tion definiert die VDI 3766 Kennwerte, 
die aus den oben genannten Messgrößen 
abgeleitet werden. Ein wichtiger Kenn-
wert ist beispielsweise der AU-bewertete 
Lärmexpositionspegel LEXAU,8h, der aus 
dem für die Arbeitsschicht ermittelten 
AU-bewerteten äquivalenten Dauer-
schallpegel LAUeq unter Berücksichtigung 
der Dauer der Arbeitsschicht (Einwirk-
zeit) mit Bezug auf acht Stunden berech-
net wird. Dieser Kennwert entspricht 
dem im Rahmen der Gefährdungs-
beurteilung üblicherweise ermittelten 
Tages-Lärmexpositionspegel LEX,8h nach 
DIN EN ISO 9612 [4] mit dem kleinen 
Unterschied, dass nach VDI 3766 der 
äquivalente Dauerschallpegel in der Fre-
quenzbewertung „AU“ anstelle in „A“ 
aufzunehmen ist.  

Als weiterer Kennwert wird der maxi-
male 5-Minuten-Terzschalldruckpegel 
LZeq,Terz,5min definiert, der die Belastungs-
situation im jeweiligen Terzband für den 
lautesten fünfminütigen Zeitabschnitt 
der Arbeitsschicht beschreibt.  

Tabelle 2 zeigt eine Übersicht über die 
hier erläuterten nach VDI 3766 zu be-
stimmenden Messgrößen und Kenn-
werte.  

 Durchführung der Messungen  
Die Schallexposition an Ultraschall-

Anlagen soll vorzugsweise in Abwesen-
heit des Beschäftigten gemessen werden, 
um mögliche Schallreflexionen und Ab-
schattungseffekte durch die Personen zu 

vermeiden. Dabei ist auch zu prüfen, ob 
es größere örtliche Pegelunterschiede 
gibt, d. h. die Schallbelastungen sind an 
mehreren Messpunkten im Arbeits-
bereich des Beschäftigten aufzunehmen 
und miteinander zu vergleichen. Als 
Messergebnis sind jeweils die Werte für 
die Position mit der höchsten Schall-
belastung festzuhalten.  

Alternativ zu der üblichen ortsfesten 
Messung mit dem Schallpegelmesser sind 

auch personengebundene Messungen 
mit einem entsprechend den Vorgaben 
der DIN EN ISO 9612 [4] auf der Schulter 
des Beschäftigten befestigten Mikrofon 
möglich. Das Mikrofon ist dabei auf der 
Schulterseite mit der höheren Schall-
exposition anzubringen. Um die entspre-
chend höher belastete Seite zu ermitteln, 
verlangt die VDI 3766 Vergleichsmessun-
gen auf beiden Seiten des Kopfes. Bei die-
ser personengebundenen Messung muss 

Tabelle 2  Messgrößen und Kennwerte nach VDI 3766. 

Bild 5  Frequenz -

bewertungskurven A,  

AU und Z. 

Bild 4  Fehlergrenzen für Schallpegelmesser  nach DIN EN 61672-1 (Klasse 1 und 2) und VDI 3766. 

Messgröße/Kennwert Formelzeichen

AU-bewerteter äquivalenter Dauerschallpegel LAUeq

AU-bewerteter Lärmexpositionspegel LEXAU,8h

Z-bewerterter Spitzenschalldruckpegel LZpeak

Z-bewerteter Terzschalldruckpegel LZeq,Terz

Maximaler 5-Minuten-Terzschalldruckpegel LZeq,Terz,5min

Schmalbandspektrum (optional) –



man sich aber überlegen, mit welchen 
Messgeräten dies in der Praxis realisiert 
werden kann. Handelsübliche Lärmdosi-
meter kommen dafür aufgrund ungeeig-
neter Mikrofone und großer Toleranzen 
bei hohen Frequenzen sicher nicht in Be-
tracht.  

Beurteilung von Ultraschallquellen  

Richtwerte nach VDI 3766 
Die VDI 3766 [1] enthält nur wenige 

Aussagen zur Wirkung von Ultraschall 
auf den Menschen, weil die Meinungen 
innerhalb des zuständigen Arbeitskreises 
in diesem Bereich zu sehr divergierten. 
Einigkeit bestand darin, dass luftgeleite-
ter Ultraschall (Schall mit Frequenzen 
oberhalb von 16 kHz) keine Hörmin-
derungen im Sprachfrequenzbereich 
(Frequenzen unterhalb von 8 kHz) ver-
ursacht. Strittig war jedoch die Wirkung 
von Ultraschall im oberen Hörfrequenz-
bereich, d. h. oberhalb von 8 kHz.  

Zur Beurteilung der Schallbelastung 
im Sprachfrequenzbereich (100 Hz bis 
8 kHz) verlangt die VDI 3766 die Bestim-
mung des AU-bewerteten Lärmexpositi-
onspegels LEXAU,8h. Als zweiter Kennwert 
ist der Z-bewertete Spitzenschalldruck-
pegel LZpeak zu bestimmen. Um Hörmin-
derungen im Sprachfrequenzbereich zu 
vermeiden, empfiehlt die VDI 3766 die 
Einhaltung folgender Richtwerte: 
● AU-bewerteter Lärmexpositionspegel 
LEX AU,8h : 85 dB  
● Z-bewerteter Spitzenschalldruckpegel 
LZpeak:  140 dB  

Höchstwerte für hochfrequenten Hör- 
und Ultraschall 

Die VDI 3766 macht keine Vorgaben 
zur Vermeidung von Hörminderungen 
im Hörfrequenzbereich oberhalb von 
8 kHz. Leider gibt es bisher auch nur rela-
tiv wenige Untersuchungen zu Hörschä-
den in diesem Frequenzbereich, da sich 
die Audiometrie i. d. R. auf die Frequen-
zen unterhalb von 8 kHz konzentriert. 
Deshalb bedarf es weiterer Untersuchun-
gen, z. B. um Ultraschallwirkungen auf 

das Gehör im oberen Hörfrequenzbereich 
genauer beschreiben zu können und da-
raus gut abgesicherte Richtwerte bzw. 
Höchstwerte abzuleiten. 

Bei Ultraschallbelastungen kommt es 
für die Beschäftigten aber vielfach auch 
zu Beeinträchtigungen wie Kopfschmer-
zen, Schwindel, Übelkeit und Druck-
gefühl auf den Ohren. Deshalb werden 
außerdem entsprechende Vorgaben und 
Richtwerte benötigt, bei deren Einhal-
tung sich diese Beschwerden vermeiden 
lassen.  

Da die Betreiber von Ultraschallanla-
gen im Rahmen der Gefährdungsbeurtei-
lung nach dem Arbeitsschutzgesetz [5] 
entscheiden müssen, ob für die Beschäf-
tigten an diesen Arbeitsplätzen eine Ge-
fährdung besteht und gegebenenfalls ge-
eignete Schutzmaßnahmen notwendig 
sind, kann es nicht ausreichen, nur die in 
der VDI 3766 genannten Richtwerte zum 
Schutz des Sprachfrequenzbereichs (bis 
8 kHz) zu prüfen und andere mögliche 
Ultraschallwirkungen auszuklammern. 
Deshalb ist eine weitergehende Analyse 
der Belastungssituation in Verbindung 
mit der Festlegung zusätzlicher Richt-
werte zu fordern.  

Zur genaueren Beschreibung der Be-
lastung im hochfrequenten Bereich emp-
fiehlt sich zunächst eine Terzbandanalyse 
für den Frequenzbereich bis 40 kHz. Weil 
Ultraschallwirkungen wie Kopfschmer-
zen, Schwindel, Übelkeit und Druck-
gefühl auf den Ohren, ggf. schon nach re-
lativ kurzer Belastungszeit auftreten kön-
nen, bietet es sich an, als Kennwert je-
weils den in VDI 3766 definierten 
maximalen 5-Minuten-Terzbandpegel 
LZeq,Terz,5min heranzuziehen. In Tabelle 3 
sind für diese Terzbandpegel mit den Mit-
tenfrequenzen von 16 bis 40 kHz entspre-
chende Höchstwerte angegeben, die sich 
auf der Grundlage entsprechender Emp-
fehlungen in der Literatur und in Richt-
linien ableiten lassen.  

Die Tabelle beginnt bei der Terzmit-
tenfrequenz von 16 kHz, weil für die tie-
feren Frequenzen durch den oben ge-
nannten AU-bewerteten Lärmexposi -

tionspegel eine sinnvolle Begrenzung ge-
geben ist, die sich an dem mit 85 dB(A) 
festgelegten oberen Auslösewert der 
Lärm- und Vibrations-Arbeitsschutzver-
ordnung [6] orientiert. Die AU-Bewer-
tung entspricht im Frequenzbereich bis 
10 kHz exakt der A-Bewertung und 
weicht bei 12,5 kHz nur um 2,8 dB von 
der A-Bewertung ab (siehe Bild 5). Weil 
sich durch die U-Bewertung bei 16 kHz 
im Vergleich zur A-Bewertung jedoch 
eine deutlich höhere Dämpfung von 
13 dB ergibt, wird hier eine gesonderte 
Erfassung des entsprechenden Terzband-
pegels empfohlen. Der in Tabelle 3 
für das 16-kHz-Terzband angegebene 
Höchstwert von 90 dB berücksichtigt die 
bei dieser Frequenz durch die A-Bewer-
tung gegebene Dämpfung um 6,6 dB, so 
dass damit der durch die Lärm- und Vi-
brations-Arbeitsschutzverordnung vor-
gegebene oberen Auslösewert von 
85 dB(A) eingehalten würde. Im Ver-
gleich zu den Forderungen der Lärm- 
und Vibrations-Arbeitsschutzverord-
nung kann sich mit dem in der Tabelle 3 
für das 16-kHz-Terzband genannten Wert 
nur dadurch eine Verschärfung ergeben, 
dass dieser Wert für die lauteste Phase gilt 
und keine Mittelung über die Arbeits-
schicht stattfindet.  

Für die Terzbänder ab 20 kHz, also für 
Belastungen im Ultraschall-Frequenz-
bereich, wird mit Blick auf entsprechende 
Empfehlungen in der Literatur [7 bis 9] 
jeweils ein Terzbandpegel von 110 dB 
als Höchstwert angegeben. Die Richt-
linie VDI 3766 verweist in einer Anmer-
kung auf die VDI 2058 Blatt 2 [10], in der 
ebenfalls ein Höchstwert von 110 dB ge-
nannt wird (Terzband von 20 kHz). Nach 
der VDI 2058 Blatt 2 lassen sich Beein-
trächtigungen durch luftgeleiteten Ultra-
schall vermeiden, wenn der Wert von 
110 dB nicht überschritten wird.  

Möglicherweise müssen die hier vor-
geschlagenen Höchstwerte aufgrund von 
Erkenntnissen zukünftiger Unter-
suchungen nochmals geändert werden. 
Das gilt z. B. für das unmittelbar an den 
Hörfrequenzbereich angrenzende Terz-
band mit der Mittenfrequenz von 
20 kHz. Geräusche in diesem Frequenz-
band werden bei höherer Intensität ins-
besondere von jüngeren Personen durch-
aus noch wahrgenommen. Aufgrund der 
Befürchtung, dass dadurch Hörmin-
derungen im hochfrequenten Hör-
bereich verursacht werden können, gibt 
es auch Vorschläge für deutlich nied-
rigere Höchstwerte bei 20 kHz [11]. Für 
die Frequenzen oberhalb von 20 kHz 

Terzbandmittenfrequenz 

in kHz

Maximaler 5-Minuten-Terzbandpegel  

LZeq,Terz,5min in dB

16  90 

20 110 

25 110 

31,5 110 

40 110 

Tabelle 3  Messgrößen und empfohlene Höchstwerte für Ultraschallquellen. 
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werte für die Terzbandpegel mit den Mit-
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kung von hochfrequentem Hör- und Ul-
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lastungen für die Beschäftigten zu verrin-
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Höchstwerte möglichst deutlich zu un-
terschreiten. Hinweise zur Lärmmin-

derung finden sich z. B. im Abschnitt 8 
der VDI 3766 wie auch in der von der 
Schweizerischen Unfallversicherungs-
anstalt herausgegebenen Broschüre 
„Ultraschallanlagen als Lärmquellen“ 
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